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Gesetzesbeschluss 
des Deutschen Bundestages

Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuches - effektivere 
Bekämpfung von Nachstellungen und bessere Erfassung des 
Cyberstalkings sowie Verbesserung des strafrechtlichen 
Schutzes gegen Zwangsprostitution

Der Deutsche Bundestag hat in seiner 236. Sitzung am 24. Juni 2021 aufgrund 

der Beschlussempfehlung und des Berichtes des Ausschusses für Recht und 

Verbraucherschutz – Drucksachen 19/30948, 19/31111 – den von der  

Bundesregierung eingebrachten

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Strafgesetzbuches – effektivere Be-

kämpfung von Nachstellungen und bessere Erfassung des Cyberstalkings 

– Drucksachen 19/28679, 19/29639 –

in beigefügter Fassung angenommen.

Fristablauf: 16.07.21 

Erster Durchgang: Drs. 251/21
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Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuches – effektivere Bekämpfung von Nach-
stellungen und bessere Erfassung des Cyberstalkings sowie Verbesserung des 

strafrechtlichen Schutzes gegen Zwangsprostitution 

Vom ... 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1 

Änderung des Strafgesetzbuches

Das Strafgesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. November 1998 (BGBl. I S. 3322), das 
zuletzt durch … geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 232a Absatz 6 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

„Verkennt der Täter bei der sexuellen Handlung zumindest leichtfertig die Umstände des Satzes 1 Num-
mer 1 oder 2 oder die persönliche oder wirtschaftliche Zwangslage des Opfers oder dessen Hilfslosig-
keit, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.“ 

b) In dem neuen Satz 3 wird die Angabe „Satz 1“ durch die Wörter „den Sätzen 1 und 2“ ersetzt. 

2. § 238 wird wie folgt gefasst: 

„§ 238 

Nachstellung 

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer einer anderen Person 
in einer Weise unbefugt nachstellt, die geeignet ist, deren Lebensgestaltung nicht unerheblich zu beeinträch-
tigen, indem er wiederholt 

1. die räumliche Nähe dieser Person aufsucht, 

2. unter Verwendung von Telekommunikationsmitteln oder sonstigen Mitteln der Kommunikation oder 
über Dritte Kontakt zu dieser Person herzustellen versucht, 

3. unter missbräuchlicher Verwendung von personenbezogenen Daten dieser Person 

a) Bestellungen von Waren oder Dienstleistungen für sie aufgibt oder 

b) Dritte veranlasst, Kontakt mit ihr aufzunehmen,  

4. diese Person mit der Verletzung von Leben, körperlicher Unversehrtheit, Gesundheit oder Freiheit ihrer 
selbst, eines ihrer Angehörigen oder einer anderen ihr nahestehenden Person bedroht, 

5. zulasten dieser Person, eines ihrer Angehörigen oder einer anderen ihr nahestehenden Person eine Tat 
nach § 202a, § 202b oder § 202c begeht, 

6. eine Abbildung dieser Person, eines ihrer Angehörigen oder einer anderen ihr nahestehenden Person 
verbreitet oder der Öffentlichkeit zugänglich macht, 

7. einen Inhalt (§ 11 Absatz 3), der geeignet ist, diese Person verächtlich zu machen oder in der öffentli-
chen Meinung herabzuwürdigen, unter Vortäuschung der Urheberschaft der Person verbreitet oder der 
Öffentlichkeit zugänglich macht oder 

8. eine mit den Nummern 1 bis 7 vergleichbare Handlung vornimmt.
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(2) In besonders schweren Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 bis 7 wird die Nachstellung mit Freiheits-
strafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn 
der Täter

1. durch die Tat eine Gesundheitsschädigung des Opfers, eines Angehörigen des Opfers oder einer anderen 
dem Opfer nahestehenden Person verursacht, 

2. das Opfer, einen Angehörigen des Opfers oder eine andere dem Opfer nahestehende Person durch die 
Tat in die Gefahr des Todes oder einer schweren Gesundheitsschädigung bringt, 

3. dem Opfer durch eine Vielzahl von Tathandlungen über einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten 
nachstellt, 

4. bei einer Tathandlung nach Absatz 1 Nummer 5 ein Computerprogramm einsetzt, dessen Zweck das 
digitale Ausspähen anderer Personen ist, 

5. eine durch eine Tathandlung nach Absatz 1 Nummer 5 erlangte Abbildung bei einer Tathandlung nach 
Absatz 1 Nummer 6 verwendet, 

6. einen durch eine Tathandlung nach Absatz 1 Nummer 5 erlangten Inhalt (§ 11 Absatz 3) bei einer Tat-
handlung nach Absatz 1 Nummer 7 verwendet oder 

7. über einundzwanzig Jahre ist und das Opfer unter sechzehn Jahre ist. 

(3) Verursacht der Täter durch die Tat den Tod des Opfers, eines Angehörigen des Opfers oder einer 
anderen dem Opfer nahestehenden Person, so ist die Strafe Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jah-
ren.“ 

Artikel 2

Änderung des Gewaltschutzgesetzes

In § 4 Satz 1 des Gewaltschutzgesetzes vom 11. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3513), das zuletzt durch Arti-
kel 15 des Gesetzes vom 4. Mai 2021 (BGBl. I S. 882) geändert worden ist, werden die Wörter „einem Jahr“ 
durch die Wörter „zwei Jahren“ ersetzt.

Artikel 3 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am … [einsetzen: Datum des ersten Tages des auf die Verkündung folgenden Quartals] 
in Kraft. 
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